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 8. März 2015 
 Kommunale Volksabstimmung 

 

Botschaft 
an die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger 

der Einwohnergemeinde Zollikofen 

 
 Entwurf GGR 

 
 

Der Gemeinderat hat eine Urnenabstimmung angesetzt auf 
 

 

Sonntag, 8. März 2015 
 

 
 

Abstimmungszeit Wahl- und Abstimmungslokale 

Sonntag 10:00 bis 12:00 Uhr Aula Sekundarstufe I, Schulhausstrasse 32 
Schulhaus Steinibach, Aarestrasse 45 

 

Die Stimmberechtigten können nach freier Wahl in einem dieser Lokale stimmen 
oder vorgängig von der brieflichen Stimmabgabe Gebrauch machen. 
 
 

Abstimmungsvorlagen 

1. Überbauung Schäferei; Planungsrechtliche Vorschriften und Pläne



- 2 - 

1 

Überbauung Schäferei: 

Planungsrechtliche Vor-
schriften und Pläne 

 

Das Wichtigste in Kürze 
 

In der Schäferei soll eine vorbildliche 
Wohnüberbauung in Verbindung mit 5 

einer öffentlichen Grünanlage entste-

hen. Dazu werden den Stimmberech-
tigten zwei Geschäfte unterbreitet. Mit 
dem vorliegenden Geschäft werden die 
planungsrechtlichen Grundlagen ge-10 

schaffen. Das separate Geschäft (siehe 
Vorlage 2 dieser Botschaft) behandelt 
den Verkauf des gemeindeeigenen 
Landes. 
 15 

Das Areal der Schäferei (Perimeter der 
geltenden Zone mit Planungspflicht) ist 
im Besitz der Einwohnergemeinde Zolli-
kofen, der Firma Marti Invest AG und 
der Blindenschule Zollikofen. Die Land-20 

fläche umfasst ca. 35'000 m
2
. Dieses 

Gebiet ist die letzte grössere, zusam-
menhängende Baulandreserve der Ge-
meinde. Es ist sehr gut gelegen, nahe 
von Schulanlagen, Zentrum, Stationen 25 

des öffentlichen Verkehrs und dem 
Buchsiwald als wichtigem Naherho-
lungsraum. 
 
Die Gemeinde Zollikofen und die Marti 30 

Invest AG veranstalteten im Jahr 2012 
einen Projektwettbewerb im Einla-

dungsverfahren. Dies mit dem Ziel, eine 
städtebaulich und architektonisch 
hochstehende Wohnüberbauung mit 35 

gut 100 Wohneinheiten in Verbindung 
mit einem grosszügigen öffentlichen 
Grünraum zu erlangen.  

Für die planungsrechtliche Umsetzung 
ist eine Anpassung des Zonenplans und 40 

des Baureglements notwendig. Die be-
stehende Zone mit Planungspflicht 
"Schäferei" wird durch eine ordentliche 
Überbauungsordnung abgelöst. Somit 
wird also nicht neues Bauland einge-45 

zont, sondern die Nutzung und Gestal-
tung dieser bestehenden Baulandreser-
ve genauer geregelt. Der Grosse Ge-
meinderat (GGR) hat am 
26. November 2014 die entsprechen-50 

den planungsrechtlichen Vorschriften 
und Pläne beschlossen. 
 
Gegen den GGR-Beschluss wurde das 
Referendum ergriffen, welches mit  55 

Unterschriften zu Stande gekommen 
ist. 

 
Der Grosse Gemeinderat hat mit  ge-
gen  Stimmen bei  Enthaltungen 60 

(anwesende Ratsmitglieder: , Vorsitz 
stimmt nicht mit) den planungsrechtli-
chen Vorschriften und Pläne für die 
Überbauung Schäferei zugestimmt. 
 65 

Ausgangslage 
 
Bereits 1993 wurde in der Schäferei ein 
Architekturwettbewerb durchgeführt. 
Die heute geltende Zone mit Planungs-70 

pflicht basiert auf dem damaligen 
Wettbewerbsergebnis. Dieses ist nie 
realisiert worden, weil es nicht mehr 
den Vorstellungen der Grundeigentü-
mer (damals Eidgenossenschaft, Ge-75 

meinde) entsprochen hat. 
Die Eidgenossenschaft hat im Jahr 2011 
ihre Parzelle der Firma Marti Invest AG 
verkauft. Im Februar 2012 wurde ein 
Projektwettbewerb in anonymisierter 80 
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Form mit vier eingeladenen Teams 
durchgeführt. Das Projekt „Am Park“ 
von brügger architekten ag aus Thun 
erreichte den ersten Rang und bildet 
die Grundlage  für die planungsrechtli-5 

chen Erlasse. 
 
Beurteilung Siegerprojekt (Auszug 
Jurybericht) 

"Das Projekt basiert auf einem denkbar 10 

einfachen Konzept. Um den bestehen-
den, zusammenhängenden Land-
schaftsraum des Schäfereiareals so weit 
als möglich zu erhalten, wird eine peri-
phere Setzung der Volumen vorge-15 

schlagen. Die Miet- und Eigentums-
wohnungen befinden sich in Anleh-
nung an die Blindenschule und das 
Hochschulinstitut für Berufsbildung in 
markanten Bauvolumen. Die Einfamili-20 

enhäuser ergänzen das vorgefundene 
Siedlungsmuster im Süden und Westen 
der Parzelle. Um eine maximale Parkflä-
che zu erhalten, wird das nordseitige 
Bauvolumen teilweise in den Hang ge-25 

schoben.  
Die periphere Anordnung der Bebau-
ungen ermöglicht einen sehr grosszü-
gigen Grünraum, der sich von der 
Kirchlindachstrasse bis an die 30 

Stämpflistrasse durchzieht, die Talsohle 
bleibt offen, eine landschaftsarchitek-
tonisch grosszügige Geste. In diesem 
stimmigen Aussenraum sind gemein-
schaftliche Anlageteile und Spielberei-35 

che eingebettet, der Grünraum wird als 
Gesamtes erlebbar. Öffentliche Verbin-
dungen und private Erschliessungen 
sind klar ablesbar." 
 40 

Auszug Jurybericht vom 5. Oktober 2012 

 

 
 

 45 

 

 
Fotos Modell / Visualisierung Projekt 

 
Verkehr 50 

Die Gesamtanlage enthält zwei ge-
trennte Einstellhallen. Die Haupter-
schliessung für den motorisierten Ver-

kehr der drei grossen Mehrfamilien-
hausbauten im Sektor A erfolgt ab der 55 

Kirchlindachstrasse. Somit wird der 
Grossteil des anfallenden Verkehrs di-
rekt auf die Hauptstrasse geführt, das 
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bestehende Quartier wird nicht belas-
tet. 
Die zweite, weitaus kleinere Einstellhal-
le hat eine Zu- und Wegfahrt über die 
Stämpflistrasse. Damit werden die Bau-5 

ten im Sektor B erschlossen. 
Die Einfamilienhäuser im Sektor C er-
halten eine individuelle Anknüpfung an 
die Schäfereistrasse. 
 10 

Öffentlicher Grünraum 

Wesentlicher Bestandteil der Gesamt-
planung Schäferei ist ein grosszügiger 
öffentlicher Grünraum. Dieser dient der 
Überbauung als Spiel- und Aufent-15 

haltsbereich. Er ist aber auch für jeder-
mann zugänglich und somit eine öf-
fentliche Parkanlage. Attraktive Wege 
für Velofahrende und zu Fuss Gehende 

queren den Park und stellen die über-20 

geordneten Verbindungen sicher. 
 

Planungsrechtliche Umset-

zung 
 25 

Bezug zur Ortsplanungsrevision 

Die Arbeiten zur Planung Schäferei 

wurden weit vor der Ortsplanungsrevi-
sion gestartet und sollen nun auch un-
abhängig davon abgeschlossen wer-30 

den. Das betroffene Gebiet ist bereits 
heute der Bauzone zugewiesen. Die 
beantragten Änderungen der planungs-
rechtlichen Vorschriften und Pläne sind 
im Einklang mit den übergeordneten 35 

Vorschriften und Planungen. Dement-
sprechend laufen sie der Ortsplanungs-
revision nicht zuwider. Im Gegenteil; 
mit der Realisierung der geplanten 
Überbauungen in der Schäferei und der 40 

Lättere werden innere Baulandreserven 

ausgeschöpft. Dies wirkt dem Sied-
lungserweiterungsdruck entgegen. 
 
Erlass Überbauungsordnung 45 

Die bestehende Zone mit Planungs-
pflicht Schäferei (Baureglement 
Art. 110) soll durch eine ordentliche 
Überbauungsordnung nach Art. 88 
Baugesetz abgelöst werden. Die Vor-50 

schriften und Planfestlegungen sind auf 
das Notwendige beschränkt, damit bei 
späterem, geringfügigem Anpassungs-
bedarf rasch reagiert werden kann. 
Räumlich differenziertere, eher qualita-55 

tive Festlegungen sind im Richtprojekt, 

bestehend aus Richtplänen und Richt-
text, festgehalten. Der Gemeinderat hat 
dieses Richtprojekt im Sinne eines 
Richtplanes beschlossen. 60 

 

 
Überbauungsplan 

 

Zonenplanänderung 65 

Der Perimeter der neuen Überbauungs-
ordnung weicht an drei Stellen vom 
geltenden Perimeter der Zone mit Pla-
nungspflicht ab: 
 70 
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Am östlichen Rand wird eine Parzelle 
im Umfang von ca. 3'000 m

2
 nicht der 

Überbauungsordnung "Schäferei" son-
dern der Zone für öffentliche Nutzun-
gen Nr. 14 „Blindenschulheim, katholi-5 

sche Kirche“ zugeordnet. Die Fläche 
dient als Entwicklungsreserve für die 
bestehende Schulanlage der Blinden-
schule. 
 10 

Eine Zufahrt von der Kirchlindachstrasse 
her in eine Einstellhalle ist nur über die 
bestehende Zufahrt zum Parkplatz des 
Eidgenössischen Hochschulinstituts für 
Berufsbildung (EHB) möglich. Dazu 15 

muss in diesem Bereich der Perimeter 
bis zur bestehenden Zufahrt erweitert 
werden. 
 

Im südlichen Bereich der geltenden Zo-20 

ne mit Planungspflicht angrenzend an 
die Zone für öffentliche Nutzungen 
Nr. 13 „Sekundarschule“ ist 2001 eine 
Teilüberbauungsordnung zur Erstellung 
von fünf Einfamilienhäusern erlassen 25 

worden. In dieser ist festgelegt worden, 
dass die oberirdischen Autoabstellplät-
ze (Carports nördlich der Erschlies-
sungsstrasse) zu einem späteren Zeit-
punkt in die Einstellhallen einer zukünf-30 

tigen Überbauung integriert werden 
müssen. Der Perimeter der Ueberbau-
ungsordnung wird in diesem Bereich 
entsprechend angepasst. 
 35 

Baureglementsänderung / Aufhe-
bung Überbauungsordnung 

Der Artikel zur Zone mit Planungspflicht 
"Schäferei" wird im Baureglement er-
satzlos aufgehoben, da für dieses Ge-40 

biet die neue Überbauungsordnung 
gelten soll. 

Für die heutige Zone für öffentliche 
Nutzungen "EHB" sind nebst den Best-
immungen im Baureglement zusätzlich 45 

die Vorschriften der Überbauungsord-
nung "SIBP" vom 7. April 1982 mass-
gebend. Damit diese nicht an die neuen 
Verhältnisse angepasst werden müssen, 
soll die alte Überbauungsordnung auf-50 

gehoben werden. Im Gegenzug wird 
Art. 104 des Baureglements entspre-
chend ergänzt. 
 

Argumente des Referen-55 

dumskomitees 
 
 
 

Argumente des Grossen Ge-60 

meinderates 
 
 
 

Folgen bei Ablehnung der 65 

Vorlage 
 
Werden die vorgeschlagenen Änderun-

gen für die Überbauung Schäferei ver-
worfen, gelten die bestehenden Vor-70 

schriften weiterhin; das heisst: 
 das Land bleibt weiter Bauland (keine 

Auszonung); 
 die Erschliessung erfolgt über die 

Quartierstrassen Park- und 75 

Stämpflistrasse; 
 die Wohngebäude südlich des Jung-

frauweges dürfen höher als mit der 
neuen UeO geplant erstellt werden; 

 es gibt keinen öffentlichen Grün-80 

raum; 
 der Schlittelhang ist nicht gesichert. 
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Eine Neuauflage für die Ausarbeitung 
einer neuen Überbauungsordnung 
würde zu entsprechenden Zeit- und 
Kostenfolgen (Total Fr. 240'000.00, da-
von Anteil Gemeinde 26%) führen. 5 

 
 

Antrag 
 

Der Grosse Gemeinderat empfiehlt den 10 

Stimmberechtigten mit  gegen  
Stimmen bei  Enthaltungen (anwe-
sende Ratsmitglieder: , Vorsitz stimmt 
nicht mit) zu beschliessen: 
 15 

1. Der Zonenplanänderung "Schäferei" 
wird zugestimmt. 

2. Der Baureglementsänderung wird 
zugestimmt. 

3. Der Überbauungsordnung Nr. 28 20 

"Schäferei" wird zugestimmt. 
4. Der Aufhebung des Überbauungs- 

und Gestaltungsplan mit Sonderbau-
vorschriften Schäferei (SIBP) wird zu-
gestimmt. 25 
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Anhang I: Zonenplanänderung 
 

 

 

 
 

Zonenplan bestehend  
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Anhang II: Baureglementsänderung 
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Anhang III: Überbauungsvorschriften 
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Anhang IV: Überbauungsplan 
 

 


